
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von 
Transportbeton und anderen Baustoffen der TBN

§ 1 Geltungsbereich 
1.  Die folgenden Bedingungen gelten für unsere Verkäufe 

von Transportbeton und anderen Baustoffen („Ware“) an 
Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen („Käufer“).

2.  Unsere Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehen-
de oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingun-
gen des Käufers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn 
wir ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt haben.

3.  Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an 
den Käufer vorbehaltlos ausführen.

4.  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, 
sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

5.  Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Ge-
schäfte mit dem Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssen. Über Änderungen un-
serer Bedingungen werden wir den Käufer in diesem Fall 
unverzüglich informieren.

6.  Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
Bedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist 
ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestäti-
gung maßgebend.

§ 2 Angebot
1.  Unsere Angebote, denen unsere jeweils gültigen Sor-

ten- und Lieferverzeichnisse und Preislisten sowie - bei 
Verkauf von Transportbeton - Betonsortenverzeichnisse 
zugrunde liegen, sind freibleibend, sofern sich aus dem 
Angebot nichts anderes ergibt.

2.  Verträge aufgrund von Bestellungen gelten als zustande 
gekommen durch unsere Bestätigung in Textform, aber 
auch durch Versandanzeige, Warenversand oder Rech-
nungserteilung.

3.  Für die richtige Auswahl der Sorte, der Menge und den je-
weiligen Verwendungszweck der Ware ist allein der Käufer 
verantwortlich.

§ 3 Vertragsgegenstand / Lieferung / Abnahme
1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 

ergibt, ist das in der Auftragsbestätigung genannte Werk 
das Lieferwerk. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und 
Gefahr des Käufers.

2.  Für die Eigenschaften des Betons ist die Norm DIN EN 
206-1/DIN 1045-2 maßgebend, sofern nichts anderes ver-
einbart wird.

3.  Garantien werden von uns nur bei einer besonderen Ver-
einbarung übernommen. Die Bezugnahme auf mögliche 
DIN-Normen bzw. EN-Normen dient nur der Warenbe-
schreibung und stellt keine Garantie dar.

4.  Die Übergabe erfolgt bei einer Abholung im jeweiligen Werk, 
ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird diese auf Wunsch 
des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle da-
durch entstehenden Kosten.

5.  Bei Lieferungen auf Abruf müssen diese mindestens einen 
Werktag vor Lieferung unter Angabe der Sorten- und Abruf-
nummer, Daten des Bestellers, der Anschrift der Entladestel-
le und der Entladeart sowie der voraussichtlichen Dauer der 
Entladung in Textform mitgeteilt werden.

6.  Die Nichteinhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungszeiten 
berechtigen den Käufer nur zum Rücktritt, wenn er uns zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat.

  7.  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

  8.  Bei von uns vorgenommenen Lieferungen an eine verein-
barte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne Ge-
fahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt 
einen ausreichend befestigten, für Lastwagen mit einem 
Gewicht von 40 t unbehindert befahrbaren Anfuhrweg 
voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet 
der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden. Der 
Fahrer ist berechtigt, die Anlieferung abzubrechen, wenn 
aus seiner Sicht keine unbehinderte Anfahrt möglich ist. 
In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, sämtliche anfal-
lenden Kosten, insbesondere die Kosten für eine Entsor-
gung der Ware, zu erstatten.

  9.  Der Käufer ist verpflichtet, mögliche für die Anfahrt erfor-
derlichen Ausnahme- oder Sondergenehmigungen auf 
eigene Kosten zu beschaffen.

10.  Das Entleeren der Fahrzeuge muss unverzüglich, für 
Transportbeton mit 1 m3 je 5 min. und ohne Gefahr für 
das Fahrzeug erfolgen. Für längere Wartezeiten dürfen 
wir je angefangene zehn (10) Minuten eine Wartegebühr 
berechnen. Für die Berechnung ist die Dokumentation 
auf dem Lieferschein oder der Fahrtenschreiber des je-
weils anliefernden LKW maßgebend.

11.  Die auf dem Lieferschein unterzeichnenden Personen 
gelten uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und 
zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt, sowie 
unser Lieferverzeichnis durch Unterzeichnung des Lie-
ferscheins als anerkannt.

12.  Bei einer Abholung ab Werk hat der Käufer ein für den 
Transport der Ware geeignetes Fahrzeug einzusetzen. 
Für uns besteht keine Prüfpflicht, ob das maximale Lade-
gewicht der Fahrzeuge überschritten wird. Sofern wir bei 
der Wiegung eine Überladung feststellen, ist der Käufer 
berechtigt, die Ware an von uns anzugebenden Plätzen 
abzuladen. Im Übrigen ist der Kunde für die Einhaltung 
der Beladungsgrenzen und für die Ladungssicherung 
selbst verantwortlich. Wir platzieren die Ware auf dem 
Fahrzeug nach den Vorgaben des Käufers.

13.  Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir be-
rechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu ver-
langen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

14.  Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst 
sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbescha-
det seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises 
zu entschädigen, es sei denn, die Verweigerung oder 
Verspätung beruht auf Gründen, die wir zu vertreten  
haben. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner  
für die ordnungsgemäße Abnahme der Ware und  
Bezahlung des Kaufpreises.

§ 4 Gefahrenübergang
  1.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware geht bei Abholung im Werk in 
dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die Ware 
verladen ist.

  2.  Bei Zulieferung durch Fahrzeuge geht die vorgenannte 
Gefahr über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle 
eingetroffen ist, befindet sich die Anlieferstelle jedoch 
abseits einer öffentlichen Straße, so tritt der Gefahrü-
bergang ein, sobald das Fahrzeug die öffentliche Straße 
verlässt, um zu der vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.
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§ 5 Mängelansprüche des Käufers
  1.  Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmän-

geln gelten die gesetzlichen Vorschriften, sofern nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist.

  2.  Die Haftung für Mängel entfällt, wenn der Käufer, oder 
eine von ihm bevollmächtigte Person, die Ware mit Zu-
sätzen, Wasser oder mit anderen Baustoffen vermengt 
bzw. verändert oder vermengen bzw. verändern lässt, es 
sei denn, der Käufer weist nach, dass die Vermengung 
oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat.

  3.  Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nach-
gekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung ein Man-
gel, so ist uns dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Unabhängig von der vorgenannten Untersuchungs- und 
Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (ein-
schließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von 
zehn (10) Tagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wo-
bei für die Wahrung der Frist die rechtzeitige Absendung 
der Anzeige genügt. Erfolgt die Rüge fernmündlich oder 
in Textform, bedarf sie schriftlicher Bestätigung. Fahrer, 
Laboranten und Disponenten sind zur Entgegennahme 
der Rügen nicht befugt.

  4.  Soweit ein Mangel am Beton/Baustoff vorliegt, können 
wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Besei-
tigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Liefe-
rung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. 
Das Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Vo-
raussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

  5.  Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht 
dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen  
Ort als dem Erfüllungsort erbracht wurde. Stellt sich 
jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers  
als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstan-
denen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen, es sei denn, 
die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht 
erkennbar.

  6.  Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbeson-
dere die beanstandete Ware zu prüfen. Im Falle der Er-
satzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Wir 
sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kauf-
preis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufprei-
ses zurückzubehalten.

  7.  Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der man-
gelhaften Sache noch den erneuten Einbau oder die Er-
stattung der Aus- und Einbaukosten, wenn wir nicht zum 
Einbau verpflichtet waren.

  8.  Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Minderung zu verlangen.

  9.  Erreicht der Beton nach der Verarbeitung nicht die verein-
barten Eigenschaften, so leisten wir nur Gewähr, wenn 
der Käufer den ordnungsgemäßen Einbau und die ord-
nungsgemäße Nachbehandlung nachweist.

10.  Probekörper gelten nur dann als Beweismittel für die 
Güte, wenn sie in Gegenwart einer von uns beauftragten 
Person vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt wor-
den sind.

11.  Wird von dem Käufer eine Rezeptur verlangt, die von 
dem Sortenverzeichnis abweicht, beschränkt sich die 
Gewährleistung auf die Einhaltung der vorgegebenen 
Rezeptur.

§ 6 Haftung
  1.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 

der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

  2.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in 
diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

  3.  Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt.

  4.  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

  5.  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, 
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein  
freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. 
§§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen.

  6.  Eine weitergehende Haftung als in diesen Bedingungen 
genannt ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflicht-
verletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Er-
satz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

  7.  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber aus-
geschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung un-
serer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Verjährung
  1.  Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- 

und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung.
  2.  Handelt es sich bei der Ware um eine Sache, die ent-

sprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bau-
werk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist ge-
mäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung. 
Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen 
für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei Arglist 
von uns und für Ansprüche im Lieferantenregress bei 
Endlieferung an einen Verbraucher.

§ 8 Höhere Gewalt
  1.  Die Ware kann bei anhaltenden Hitzeperioden nicht durch 

uns auf die nach den Regelwerken für den jeweiligen Ver-
wendungszweck zulässige maximale Temperatur (bspw. 30 
oder 25 Grad Celsius) zu kühlen; insoweit sind wir von der 
Lieferpflicht befreit oder nach unserer Wahl berechtigt, den 
Liefertermin entsprechend zu verschieben. Dies gilt entspre-
chend für Frostperioden (unter einer Lufttemperatur von 5 
Grad Celsius).
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2.  Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 
nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nicht-
verfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hie-
rüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die vo-
raussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind 
wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers 
werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtver-
fügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesonde-
re die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren 
Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer 
ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung 
nicht verpflichtet sind.

3.  Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe, 
Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische 
oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörun-
gen, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, 
Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder 
sonstige Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder 
in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechter-
haltung unseres Betriebes abhängig ist.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
1.  Wir behalten uns das Eigentum an dem Baustoff/Beton bis 

zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesonde-
re bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Baustoff/
Beton zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, 
wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In einer 
Pfändung durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. 
Wir sind nach der Rücknahme des Baustoffes/Betons zu 
deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen.

2.  Bei Verpfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gericht-
lichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem.  
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns ent-
standenen Ausfall.

3.  Der Käufer ist berechtigt, den Beton/Baustoff im ordent-
lichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns 
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fak-
tura-Endbetrages einschließlich Mehrwertsteuer unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unab-
hängig davon, ob der Beton/Baustoff ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtre-
tung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten 
uns jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den ver-
einnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellun-
gen vorliegen. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlan-
gen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt.

4.  Bearbeitungen oder Umbildungen des Betons/Baustoffs 
durch den Käufer werden stets für uns vorgenommen. 
Wird der Beton/Baustoff mit anderen, uns nicht gehören-

den Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes von 
dem Baustoff/Beton (Faktura-Endbetrag inklusive Mehr-
wertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung ent-
stehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Ware.

5.  Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes von der Ware (Faktura-Endbetrag inkl. Mehrwertsteu-
er). Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sa-
che des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Allein-
eigentum oder Miteigentum für uns.

6.  Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung 
unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbin-
dung der Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen.

7.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 15 % übersteigt. Die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Preis- und Zahlungsbedingungen
1.  Sofern keine andere Regelung getroffen ist, gelten die 

Preise der am Tag der Lieferung geltenden Preisliste ab 
Werk zuzüglich der Mehrwertsteuer. Abgerechnet werden 
die auf dem Lieferschein ausgewiesenen Mengen, es sei 
denn, der Kunde weist eine davon abweichende Liefer-
menge nach.

2.  Zuschläge für Lieferungen von Kleinmengen (Mengen, 
die die Ladekapazität der Transportfahrzeuge nicht voll 
ausschöpft), für nicht normal befahrbare Straßen und 
Baustellen, für nicht sofortige Entladung bei Ankunft an 
der Anlieferstelle sowie für Lieferungen außerhalb unse-
rer normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit 
werden nach unserer jeweils gültigen Preisliste berechnet. 
Eventuell erforderlich werdendes Kühlen der Ware wird 
gesondert in Rechnung gestellt.

3.  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entspre-
chend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen eintreten, ins-
besondere aufgrund von Preisänderungen für Zusatzstoffe, 
Zusatzmittel, Fracht sowie Diesel- und Mautkosten und/
oder Löhne. In diesem Fall sind wir verpflichtet, dem Kun-
den die Veränderungen in den Preisfaktoren nachzuweisen.

4.  Unsere Rechnungen sind sofort fällig und ohne jeden Abzug 
zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Verein-
barung. Auf Verlangen wird der Käufer uns eine Einzugser-
mächtigung zur Abbuchung fälliger Rechnungsbeträge von 
seinem Bankkonto mittels SEPA-Lastschriftverfahren ertei-
len. In Abweichung von der SEPA-Verordnung gelten folgen-
de verkürzte Vorabinformationsfristen, auch wenn statt un-
seres Kunden ein Dritter zur Zahlung verpflichtet ist: 
Fälligkeitstag abzgl. 1 Werktag.

5.  Der Käufer verzichtet darauf, irgendein Zurückbehaltungs-
recht geltend zu machen, es sei denn, dass der Anspruch 
des Käufers, auf den das Zurückbehaltungsrecht gestützt 
wird, von uns nicht bestritten, anerkannt, rechtskräftig 
festgestellt oder entscheidungsreif ist.

6.  Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräf-
tig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lie-
ferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere 
gem. § 6.6 unberührt.
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7.  Falls der Käufer mit der Erfüllung seiner Verbindlichkei-
ten uns gegenüber in Verzug gerät, sind wir berechtigt, 
Verzugsschaden zu verlangen. Zudem können wir unsere 
Leistung zu verweigern, weitere Lieferungen von Voraus-
zahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu ma-
chen oder nach den gesetzlichen Bestimmungen Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

8.  Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Ver-
mögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Ver-
schlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf Gegen-
leistung gefährdet wird, z.B. der Käufer seine Zahlungen 
einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insol-
venzverfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt, die Eröff-
nung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnis-
sen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung ein-
tritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, können wir 
die uns obliegende Lieferung oder Leistung verweigern, 
bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie ge-
leistet ist. Dies gilt auch, wenn unser Kreditversicherer den 
Käufer aus dem Deckungsschutz ausschließt.

9.  Reicht die Erfüllungsleistung des Käufers nicht aus, um 
unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen 
wir - auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung - 
auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.

§ 11 Baustoffüberwachung
Das mit der Baustoffeigenüberwachung betraute Personal 
unseres Unternehmens, die für uns zuständige Fremdüber-
wachung und die Bauaufsichtsbehörden sind berechtigt, 
während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet 
die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus dem von 
uns gelieferten Baustoff zu nehmen.

§ 12 Sicherheitsdatenblatt nach REACH-Verordnung
Findet die Verordnung (EG) Nr. 1907/200 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18.12.2006 (REACH-Ver-
ordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefer-
gegenstand Anwendung, erklärt sich der Käufer mit dem 
Abruf des Sicherheitsdatenblattes über unsere Internetseite  
www.tb-nord.de/sicherheitsdatenblaetter einverstanden.

§ 13 Gerichtsstand / Erfüllungsort / Datenverarbeitung
1.  Erfüllungsort ist unser jeweiliges Lieferwerk, für die Zah-

lung ist unser Verwaltungssitz der Erfüllungsort.
2.  Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie 

über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringen-
den Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz unserer Verwaltung, 
nach unserer Wahl auch der Sitz unseres Lieferwerkes.

3.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

4.  Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass von uns 
personenbezogene Daten gespeichert und verar-
beitet werden. Die Daten werden im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen gespeichert. Zur Ver-
tragsabwicklung können die Daten innerhalb der Auf-
tragsdatenverarbeitung an beauftragte Unternehmen 
(unter anderem Konzernbuchhaltung) übermittelt werden. 
Die Übermittlung der Daten erfolgt ausschließlich zur Er-
füllung der sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und 
Pflichten.

Stand 01.11.2017 
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